
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/2/7 6Ob47/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1962

Norm

Bgld FLG 1950 §34

bgld FLG 1950 §35

bgld FlVfGG 1951 §34

bgld FlVfGG 1951 §35

JN §1 CVIIa

Rechtssatz

Die Einleitung eines Teilungsverfahrens durch die Agrarbehörde bedarf der Erlassung eines formellen Bescheides, da

erst durch diesen die Zuständigkeit der Agrarbehörde für sonst den Gerichten vorbehaltene Verfahren entsteht. Die

Entscheidung nach § 35 Abs 1 bgld FLG hat nur die Feststellung der Teilgenossen und ihrer Anteilsrechte zum

Gegenstand.
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